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PRESSEMITTEILUNG / 5 FRAGEN AN … 

 

Arbeitsrecht 

 

Kurzarbeit in der Corona-Krise: Wel-

che Rolle spielt die Zeiterfassung? 
 

Fünf Fragen an Michael Stausberg, Geschäftsführer der virtic 

GmbH & Co. KG, zur Kurzarbeit vor dem Hintergrund der Corona-

Krise 

 

Dortmund, 02.04.2020 – Kontakt- und Ausgangssperren, 

Shutdown des öffentlichen Lebens: Die Corona-Krise hat 

weltweit große Auswirkungen. So auch in Deutschland. Vor 

allem für kleine und mittlere Unternehmen wird das Überleben 

immer schwieriger, da Arbeitsausfälle und Lieferschwierigkei-

ten zunehmen. Um eine Kündigungswelle zu verhindern, emp-

fiehlt die Bundesregierung Kurzarbeit und hat geringere Hür-

den für den Erhalt von Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 01. 

März 2020 beschlossen. Michael Stausberg, Geschäftsführer 

der virtic GmbH & Co. KG, erklärt, worauf Unternehmen bei 

der Arbeitszeiterfassung achten müssen.      
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Frage: Herr Stausberg, vor dem Hintergrund der Corona-Krise ap-

pelliert beispielsweise die Agentur für Arbeit in Hamburg, die Mög-

lichkeit des Kurzarbeitergeldes zu nutzen. Prognosen sagen mehr 

als zwei Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit voraus. Bis Ende 

März ist die Zahl der Anträge in einer Woche auf 76.700 gestie-

gen. Wie erleben Sie die aktuelle Entwicklung? 

 

MS: Die Corona-Krise ist eine nie dagewesene Herausforderung. 

Es gibt weder genaue Vorhersagen über die weitere Entwicklung 

noch Erfahrungswerte. Gerade aus diesem Grund ist die Verunsi-

cherung bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus allen Branchen 

groß. Viele Betriebe kommen mit ihren Fragen auf uns zu, sei es 

zum Verfahren, zu den Voraussetzungen oder zur Realisierung, 

bei der auch die Zeiterfassung eine wichtige Rolle spielt.   

 

Frage: Wann wird Kurzarbeitsgeld ausgezahlt?  

 

MS: Die Möglichkeit zur Kurzarbeit soll Unternehmen helfen, kurz-

fristige Arbeitsausfälle zu kompensieren, ohne Mitarbeiter kündi-

gen zu müssen. Diese Ausfälle müssen laut §§ 95 ff. Sozialge-

setzbuch III (SGB III) auf wirtschaftliche Gründe wie Lieferengpäs-

se oder unabwendbare Ereignisse wie die Corona-Krise zurückzu-

führen sein. Zudem dürfen die Probleme nur kurzfristig bestehen. 

Die Kurzarbeit muss mit dem Betriebsrat und den betroffenen Mit-

arbeitern abgesprochen sein. Wenn ein Drittel der Beschäftigten 

vom Arbeitsausfall betroffen ist, kann ein Arbeitgeber für maximal 

ein Jahr Kurzarbeitergeld beantragen. Die Agentur für Arbeit über-

nimmt in diesem Fall die Bezahlung der Mitarbeiter während der 

Ausfallzeiten: Beschäftigte mit Kindern erhalten 67 Prozent ihres 

Lohnes, Beschäftigte ohne Kinder 60 Prozent.  
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Frage: Welche Unterschiede ergeben sich durch die Neuregelung 

des Kurzarbeitsgesetzes? 

 

MS: Die Bundesregierung hat in einem Eilverfahren am 13. März 

2020 beschlossen, die Voraussetzungen für die Zahlung von 

Kurzarbeitergeld für die Zeit der Corona-Krise zu lockern. Nun 

müssen nur noch 10 Prozent der Beschäftigten von den Arbeits-

ausfällen betroffen sein. Die maximale Bezugsdauer wurde auf 

zwei Jahre angehoben, während derer die Agentur für Arbeit zu-

sätzlich zum Lohn auch die Fortzahlung der Sozialversicherungs-

beiträge übernimmt. Darüber hinaus ist es möglich, auch für Leih-

arbeiter Kurzarbeitergeld zu beantragen.  

 

Frage: Was hat Arbeitszeiterfassung mit Kurzarbeit zu tun? 

 

MS: Die Arbeitszeiterfassung ist bei der Kurzarbeit ein wichtiges 

Thema. Schließlich muss klar sein, zu welchen Zeiten Mitarbeiter 

tatsächlich gearbeitet haben und wie lange sie von der Kurzarbeit 

betroffen waren. Entsprechende Arbeitsnachweise müssen inner-

halb von drei Monaten bei der Agentur für Arbeit eingereicht wer-

den. Eine detaillierte Dokumentation ist zwingend erforderlich, da 

das Kurzarbeitergeld nur unter Vorbehalt ausgezahlt wird und am 

Ende eine Prüfung auf Grundlage der Nachweise stattfindet. Doch 

das Führen der Nachweise führt meistens zu großem Mehrauf-

wand. 

 

Frage: Wie können Unternehmen den Mehraufwand verringern? 

 

MS: Unternehmen sollten auf eine digitale Zeiterfassung setzen. 

Führende Lösungen bieten Funktionalitäten, mit denen ein ent-
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sprechender Monatsstundennachweis erbracht werden kann. 

Gleichzeitig können die Zeiten in die Lohnabrechnung integriert 

werden. Dies unterstützt die Lohnbuchhaltung, die durch die antei-

lige Auszahlung des Entgeltes ebenfalls einen großen Mehrauf-

wand zu bewältigen hat. Die Mitarbeiter können über ihr Smart-

phone oder Tablet, am Terminal oder auch am Desktop-PC neben 

Arbeitsbeginn oder -ende auch den Beginn und das Ende der 

Kurzarbeit buchen. Somit wird die Kurzarbeitszeit minutengenau 

festgehalten. Bei Tagen mit nur teilweiser Ausfallzeit berechnet die 

Zeiterfassungs-Software auf Basis der im System hinterlegten Sol-

larbeitszeit die Stunden, für die Kurzarbeitergeld gezahlt werden 

muss. Bereits vorhersehbare Ausfallzeiten werden in der Disposi-

tion vorerfasst. Somit kann mit einer leistungsfähigen Lösung der 

bürokratische Mehraufwand deutlich verringert werden. Ein Vorteil 

für die Mitarbeiter: In ihrem Online-Konto können sie die eigenen 

Kurzarbeitszeiten einsehen.   

 

 

Weitere Infos:  

www.virtic.com/kurzarbeit 

 

Über die virtic GmbH & Co. KG:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die virtic GmbH & Co. KG ist Technologieführer für Dienstleistungen 

zur mobilen Datenerfassung zu Arbeitszeiten, Tätigkeiten und Einsatz-

orten sowie deren automatisierte Aufbereitung für die Lohnbuchhaltung, 

das Controlling und die Disposition. Außendienstmitarbeiter übermitteln 

sämtliche Daten über Smartphones oder Tablets an einen virtic-Server. 

Über das Internet sind alle Daten in Realtime einsehbar. Die Dienstleis-

tungen werden als Software as a Service (SaaS) erbracht. Das System 

kommt vor allem in Bauunternehmen, im Handwerk und in der Ener-

giewirtschaft zum Einsatz. Die virtic GmbH & Co. KG wurde 2004 ge-

gründet. 
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Kontakt für Journalisten & Redaktionen: 
 
Malte Limbrock 
Sputnik – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Marie-Curie-Straße 5 
53359 Rheinbach 
Tel.:  +49 228/ 304 12 - 630 
Fax:  +49 228/ 304 12 - 630 
limbrock@sputnik-agentur.de 
 


